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Brüsseler Fahrplan zur Thematik „prioritäre Stoffe“ 
· Das Erreichen der guten chemischen Qualität der Gewässer (sprich: die Einhaltung der Umweltqualitätsnormen (UQN) der unveränderten Anforderungen an die Substanzen der „alten“ Liste von 2008) hat bis Ende 2015 zu erfolgen.
· Einhaltung der in der EU-Stoffliste von 2013 gegenüber 2008 verschärften UQN soll bis zum 22. Dezember 2021 erfolgen.
· Einhaltung der neu aufgenommenen Stoffe der Richtlinie bis zum 22. Dezember 2027. Bis 10/2018 in den vorläufigen Maßnahmenprogrammen zu berücksichtigen. 
· Anmerkung: Selbst die Zielerreichung für die Stoffe der „alten“ Liste (hauptsächlich Pestizide) bis 2015 ist für NRW nicht gewährleistet.

EU-Regelungen zur Thematik „Pharmazeutika“
· Die Wirkstoffe Diclofenac, 17-beta-Estradiol und 17-alpha-Ethinylestradiol werden in die erste Beobachtungsliste der EU aufgenommen.
· Diese Liste mit weiteren Stoffen wird bis zum 14. September 2014 von der EU-Kommission vorgelegt. Sie wird alle 24 Monate aktualisiert.
· Der Überwachungs- und Bewertungszeitraum der Stoffe der Beobachtungsliste beginnt am 14. September 2015. Die Monitoring-Ergebnisse der Untersuchungen in den Mitgliedsstaaten sind der EU-Kommission 15 Monate nach Beginn des Überwachungszeitraums zu übermitteln. In diesem Zeitraum sind für den Fall der Aufnahme dieser Substanzen in die Liste prioritärer Stoffe die wissenschaftlichen Grundlagen für die Festlegung der UQN zu erarbeiten.
· Die EU-Kommission entwickelt - möglichst innerhalb von zwei Jahren - ab dem 13. September 2013 einen strategischen Ansatz gegen die Verschmutzung von Gewässern durch pharmazeutische Stoffe.
· Im Rahmen dieses strategischen Ansatzes schlägt die Kommission gegebenenfalls bis zum 14. September 2017 Maßnahmen vor, die auf Ebene der Union und/oder der Mitgliedstaaten zu ergreifen sind. Sie tut dies mit dem Ziel, Umweltauswirkungen von pharmazeutischen Stoffen anzugehen und Einleitungen, Emissionen und Verluste solcher Stoffe in die aquatische Umwelt zu verringern. Dazu sollen unter 
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Berücksichtigung der Erfordernisse der öffentlichen Gesundheit und der Kosteneffizienz Maßnahmen vorgeschlagen werden.

Für die drei Pharmazeutika der Beobachtungsliste bedeutet dies:
· Die EU-Kommission wird rund 2 Jahre nach Vorliegen der Ergebnisse des EU-weiten Monitoring und deren wissenschaftlicher Bewertung bis 2017 gegebenenfalls UQN festlegen, die EU-weit anzuwenden sind.
· Parallel dazu wird die EU-Kommission ebenfalls bis 2017, wie oben dargestellt, Maßnahmen vorschlagen, die von den Mitgliedsstaaten zu ergreifen sind.
· Bis wann diese UQN von den Mitgliedstaaten einzuhalten sind, wird in diesem Kontext von Brüssel entschieden.
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